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	FURTHER INFORMATION
	URGENT ACTION
	FI UA 132/19-16

	Mutter eines zu Unrecht inhaftierten Aktivisten im Hungerstreik

	ÄGYPTEN


11. August 2025 / Update: Laila Soueif beendete ihren Hungerstreik Mitte Juli aufgrund von Bedenken hinsichtlich ihres sich verschlechternden Gesundheitszustands. Alaa Abdel Fattah seinerseits wechselte im Juni von einem vollständigen Hungerstreik zu einem Teilstreik.  
Ende Juli strichen die Behörden Alaas Namen von den Terrorlisten, was eine positive Entwicklung ist. Wir arbeiten derzeit an einem Update dieser UA mit angepassten Briefvorschlägen.

Der ägyptisch-britische Aktivist Alaa Abdel Fattah ist nach wie vor zu Unrecht in Ägypten inhaftiert, obwohl er seit dem 29. September 2024 seine Haftstrafe verbüsst hat. Seither befindet sich seine 68-jährige Mutter Laila Soueif im Hungerstreik. Nach 149 Tagen im Hungerstreik wurde sie am 24. Februar ins Krankenhaus eingeliefert, weil ihr Blutzuckerspiegel und ihr Blutdruck gefährlich niedrig waren. Ärztlichen Angaben zufolge schwebt sie in Lebensgefahr. Alaa Abdel Fattah war für einen Grossteil der vergangenen zehn Jahre willkürlich inhaftiert und dabei einer Fülle von Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, wie willkürliche Inhaftierung, unfaire Verfahren sowie Folter und andere Misshandlungen. Er ist ein gewaltloser politischer Gefangener, der umgehend und bedingungslos freigelassen werden muss, da er nur wegen der friedlichen Wahrnehmung seiner Menschenrechte inhaftiert ist.
Der ägyptisch-britische Aktivist Alaa Abdel Fattah ist weiterhin zu Unrecht inhaftiert, obwohl er seine fünfjährige Haftstrafe bereits am 29. September 2024 verbüsst hatte. Aus Protest gegen die fortdauernde Inhaftierung ihres Sohnes kündigte seine Mutter Laila Soueif am 30. September 2024 einen unbefristeten Hungerstreik an und nimmt seit-her nur noch Kräutertee, schwarzen Kaffee und Rehydrierungssalze zu sich. Am 24. Februar 2025 wurde Laila Soueif in das Saint-Thomas-Krankenhaus in London eingeliefert, nachdem ihre Vitalwerte – Blutzucker und Blutdruck – drastisch gesunken waren. Nach fast fünf Monaten im Hungerstreik hat Laila Soueif knapp 30 Kilo Gewicht verloren. In einem ärztlichen Gutachten aus dem Saint-Thomas-Krankenhaus vom 25. Februar heisst es, dass sie sich in «unmittelbarer Lebensgefahr» befindet und sich ihr Zustand «weiter verschlechtern oder gar zum Tod führen» könnte. 
Der ägyptisch-britische Aktivist Alaa Abdel Fattah wurde am 29. September 2019 erneut inhaftiert, nachdem er zuvor eine fünfjährige Haftstrafe verbüsst hatte. Nachdem unter der neuen Fallnummer 1228/2021 weitere Ermittlungen gegen ihn eingeleitet worden waren, sprach ihn ein Staatssicherheitsgericht im Dezember 2021 auf der Grundlage eines Social-Media-Beitrags wegen «Verbreitung falscher Nachrichten» schuldig. Am 3. Januar 2022 bestätigte Präsident Abdel Fattah al-Sisi die Urteile gegen Alaa Abdel Fattah und zwei weitere Mitangeklagte. Aus einem von Amnesty International eingesehenen Dokument der Staatsanwaltschaft geht hervor, dass die Behörden den Beginn seiner Haftstrafe auf das Datum der Urteilsbestätigung legten anstatt auf das Datum der Festnahme. In dem Dokument heisst es dementsprechend, dass Alaa Abdel Fattah im Januar 2027 freigelassen werden soll.
Am 28. Januar 2025 gab Grossbritannien im Rahmen der Allgemeinen Regelmässigen Überprüfung Ägyptens durch den UN-Menschenrechtsrat eine Stellungnahme ab, in der die Freilassung von Alaa Abdel Fattah gefordert wurde. Am 16. Februar 2025 gab der britische Premierminister Keir Starmer bekannt, dass er sich mit Laila Soueif getroffen habe und alles in seiner Macht Stehende tun werde, um die Freilassung ihres Sohnes zu erzielen. Diese Zusicherung wiederholte er am 26. Februar 2025 im Parlament. Am 27. Februar forderte eine Gruppe von UN-Sonderberichterstatter*innen die ägyptischen Behörden auf, Alaa Abdel Fattah unverzüglich freizulassen. Trotz alledem wird der Aktivist weiterhin willkürlich festgehalten, während nun auch das Leben seiner Mutter in Gefahr ist.

// Weitere Hintergundinformationen siehe online //

EMPFOHLENE AKTIONEN
1. Schreiben Sie einen höflichen Appellbrief in Ihren eigenen Worten oder verwenden Sie den Modellbrief auf Seite 2.
1. Bitte schreiben Sie vor dem 27. August 2025.
1. Bevorzugte Sprache(n): Arabisch, Englisch oder in Ihrer eigenen Sprache.
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President Abdel Fattah al-Sisi
Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo
Arab Republic of Egypt
________________________

Exzellenz
Ich wende mich heute an Sie, um Sie erneut um die Freilassung von Alaa Abdel Fattah zu bitten.
Der ägyptisch-britische Aktivist Alaa Abdel Fattah ist weiterhin zu Unrecht inhaftiert, obwohl er seine fünfjährige Haftstrafe bereits am 29. September 2024 verbüsst hatte. 
Alaa Abdel Fattah wurde am 29. September 2019 erneut inhaftiert, nachdem er zuvor eine fünfjährige Haftstrafe verbüsst hatte. Nachdem unter der neuen Fallnummer 1228/2021 weitere Ermittlungen gegen ihn eingeleitet worden waren, sprach ihn ein Staatssicherheitsgericht im Dezember 2021 auf der Grundlage eines Social-Media-Beitrags wegen «Verbreitung falscher Nachrichten» schuldig. Am 3. Januar 2022 bestätigte Präsident Abdel Fattah al-Sisi die Urteile gegen Alaa Abdel Fattah und zwei weitere Mitangeklagte. Aus einem von Amnesty International eingesehenen Dokument der Staatsanwaltschaft geht hervor, dass die Behörden den Beginn seiner Haftstrafe auf das Datum der Urteilsbestätigung legten anstatt auf das Datum der Festnahme. In dem Dokument heisst es dementsprechend, dass Alaa Abdel Fattah im Januar 2027 freigelassen werden soll. 
Lassen Sie Alaa Abdel Fattah bitte umgehend und bedingungslos frei, da er nur wegen der Wahrnehmung seiner Menschenrechte inhaftiert ist.
Gewähren Sie ihm bis zu seiner Freilassung bitte regelmässigen Zugang zu seinen Rechtsbeiständen und Familienangehörigen sowie zu angemessener Gesundheitsversorgung. Sorgen Sie auch dafür, dass seine Haftbedingungen den internationalen Standards entsprechen.
Stellen Sie zudem sicher, dass Alaa Abdel Fattah unverzüglich konsularischen Beistand erhält.

Hochachtungsvoll,
________________________
Kopie
Botschaft der Arabischen Republik Ägypten, Elfenauweg 61, 3006 Bern
Fax: 031 352 06 25 / E-Mail: eg.emb.bern@gmail.com ; / FB: eg.bern.embassy


